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223 
.. Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
zur Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz 

Vom 23. Januar 2003 

Aufgrund des § 5 Schulfinanzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. April 1970 (GV. NRW. S. 288), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. November 2001 
(GV. NRW. S. 811), wird im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und dem Innenministerium sowie mit 
Zustimmung des Ausschusses für Schule und Weiterbil­
dung, des Ausschusses für Kommunalpolitik und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags verord­
net: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Ausführung des§ 5 Schulfinanzge­
setz (VO zu§ 5 SchFG) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 22. April 2002 (GV. NRW. S. 148) wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird als Satz 2 angefügt: 

,,Vom 1. August 2003 an wird die Zahl der wöchentli­
chen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schü­
ler der Grundschule und der Sonderschulen, die das­
selbe Bildungsziel wie die Grundschule anstreben, in 
Klasse 3 um zwei Stunden für das Unterrichtsfach 
Englisch erhöht." 

2. § 8 erhält die Fassung der Bekanntmachung der 
Verordnung zur Ausführung des§ 5 Schulfinanzgesetz 
(VO zu § 5 SchFG) vom 22. April 2002 (GV. NRW. S. 148) 
mit der Maßgabe, dass Absatz 1 wie folgt geändert 
wird: 

a) In Nummer 1 Buchstabe a wird die Relation „24,9" 
ersetzt durch die Relation „24,6". 

b) In Nummer 6 werden ersetzt 
die Relation „40,9" jeweils durch die Relation 
,,40,3", 
die Relation „37,6" jeweils durch die Relation 
,,37,1", 
die Relation „15,9 „ jeweils durch die Relation 
„15,6" und 
die Relation „14,1" jeweils durch die Relation 
,,13,9". 

3. § 9 erhält die Fassung der Bekanntmachung der 
Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz 
(VO zu§ 5 SchFG) vom 22. April 2002 (GV. NRW. S. 148) 
mit folgender Maßgabe: 

a) In der Tabelle des Absatzes 1 Nr. 2 Satz 1 werden 
für Muttersprachlichen Unterricht ersetzt 
die Relation „150" jeweils durch die Relation „230", 
die Relation „200" jeweils durch die Relation „280". 

b) In Absatz 2 wird in Nummer 4 der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 5 angefügt: 
„5. für das Unterrichtsfach Englisch in der 

Klasse 3." 

4. § 10 erhält die Fassung der Bekanntmachung der 
Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz 
(VO zu § 5 SchFG) vom 22. April 2002 (GV. NRW. 
s. 148). 

5. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Zahl „15" ersetzt durch die 
Zahl „16". 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Dies gilt für den eigenverantwortlichen Unterricht 
der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan­
wärter, die den Vorbereitungsdienst nach dem 
31. Januar 2002 begonnen haben." 

6. § 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) §§ 8 bis 10 treten am 31. Juli 2004 außer Kraft." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2003 in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Januar 2003 

2251 

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ute Schäfer 

- GV. NRW. 2003 S. 42. 

Satzung 
über das Finanzwesen der Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 

(Finanzordnung - FinO-LfM -) 
Vom 27. Januar 2003 

Auf Grund § 110 Abs. 4 des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 334) erlässt die Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende Satzung: 

Abschnitt I 
Einleitung 

§ 1 
Grundsatz 

Diese Satzung (Finanzordnung) regelt auf der Grund­
lage des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen die 
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, den 
Jahresabschluss, den Geschäftsbericht und die mittelfris­
tige Finanzplanung der LfM. 

Abschnitt II 
Haushaltsplan 

§2 
Bedeutung des Haushaltsplans 

(1) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts­
und Wirtschaftsführung der LfM in dem Haushaltsjahr 
(§ 109 Abs. 1 Satz 1 LMG NRW). Der Haushaltsplan dient 
der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur 
Erfüllung der Aufgaben der LfM im Haushaltsjahr 
voraussichtlich notwendig ist. In ihm sind alle zu erwar­
tenden Erträge und sonstigen Deckungsmittel und die 
voraussichtlichen Aufwendungen und Investitionsausga­
ben und alle voraussichtlich benötigten Verpflichtungs­
ermächtigungen einzustellen. 

(2) An die Ansätze des Haushaltsplans ist die Direkto­
rin oder der Direktor nach Maßgabe dieser Finanzord­
nung gebunden. Hiervon bleibt die Regelung des § 110 
Abs. 2 LMG NRW unberührt. 

§3 
Wirkungen des Haushaltsplans 

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 
sind die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlich­
keit zu beachten (§ 110 Abs. 1 LMG NRW). 

(2) Der Haushaltsplan ermächtigt die LfM, Ausgaben 
zu leisten und finanzielle Verpflichtungen einzugehen. 

(3) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder 
Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben. 

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes 
Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen. 
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§4 
Gliederung des Haushaltsplans 

(1) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ertrags- und 
Aufwandsplan und dem Finanzplan. 

(2) Im Ertrags- und Aufwandsplan sind mindestens 
gesondert auszuweisen: 

a) als Erträge 
Erträge aus dem zusätzlichen Anteil an der einheitli­
chen Rundfunkgebühr (§ 116 Abs. 1 LMG NRW), 
Betriebserträge, 
Außerordentliche Erträge; 

b) als Aufwendungen 
Personalaufwendungen, 
Sachaufwendungen, 
Gesetzlich vorgeschriebene Aufwendungen nach dem 
Landesmediengesetz NRW(§ 82, § 99 und§ 108 LMG 
NRW), 
Abschreibungen, Steuern, 
Außerordentliche Aufwendungen, 
Abführungen an den WDR gemäß § 116 Abs. 1 Satz 2 
LMGNRW. 

Die Erträge und Aufwendungen sind jeweils nach ihrer 
sachlichen Zusammengehörigkeit in Einzelplänen zu­
sammenzufassen. 

(3) Im Finanzplan sind mindestens gesondert auszuwei­
sen: 

a) als Mittelaufbringung 
Überschuss der Erträge über die Aufwendungen im 
Ertrags- und Aufwandsplan, 
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen, 
Zuführung zur Rückstellung für die Alters- und Hin­
terbliebenenversorgung, 
Rückflüsse von Investitionsmitteln (Abgang von Sach­
anlagen); 

b) als Mittelverwendung 
Überschuss der Aufwendungen über die Erträge im 
Ertrags- und Aufwandsplan, 
Investitionen in das Sachanlagevermögen, 
Auflösung der Rückstellung für die Alters- und Hin­
terbliebenenversorgung. 

Die einzelnen Positionen der Mittelaufbringung und 
der Mittelverwendung sind jeweils in Einzelplänen zu­
sammenzufassen. 

(4) Die Einzelpläne sind in Kapitel einzuteilen, die im 
Ertrags- und Aufwandsplan nach Kostenstellen und 
Ertrags- und Aufwandsarten gegliedert werden können. 
Für jeden Einzelplan und für jedes Kapitel sind die 
Gesamtbeträge auszuweisen. 

§ 5 
Inhalt des Haushaltsplans 

Vollständigkeitsgebot, Verrechnungsverbot 

(1) Der Haushaltsplan ist klar und übersichtlich aufzu­
stellen. Er hat ein der voraussichtlichen betrieblichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung der LfM im Haus­
haltsjahr entsprechendes Bild zu vermitteln. 

(2) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, 
die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach 
Zwecken getrennt zu veranschlagen und, soweit erforder­
lich, zu erläutern. 

(3) Der Haushaltsplan ist zu jedem. Soll-Ansatz der 
entsprechende Soll-Ansatz des vorhergehenden Haus­
haltsjahres sowie der Ist-Betrag des vorletzten Haus­
haltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleich­
bar, so ist dies anzugeben und zu erläutern. Wird der 
Vorjahresbetrag aus Vergleichsgründen angepasst, so ist 
dies ebenfalls anzugeben und zu erläutern. 

(4) Der Ertrags- und Aufwandsplan hat alle Erträge 
und Aufwendungen zu enthalten. Erträge und Aufwen­
dungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden. 

(5) Der Finanzplan hat alle Posten der Mittelaufbrin­
gung und der Mittelverwendung zu enthalten. Posten der 
Mittelverwendung dürfen nicht mit Posten der Mittelauf­
bringung verrechnet werden. 

§ 6 

Anlagen des Haushaltsplans 

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen 

1. der Vorbericht, 

2. der Stellenplan, 

3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächti­
gungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich zu 
leistenden Ausgaben, 

4. der Investitionsplan, 

5. ein Verzeichnis der bestehenden Rücklagen. 

§ 7 
Vorbericht 

Der Vorbericht hat einen Überblick über den Stand 
und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Haus­
haltsjahres, insbesondere im Vergleich zum vorhergehen­
den Haushaltsjahr, zu vermitteln. 

§ 8 
Stellenplan 

(1) Zur Ermittlung der Personalaufwendungen im 
Haushaltsjahr ist ein Stellenplan aufzustellen. 

(2) Im Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderli­
chen Stellen der fest angestellten und nicht nur vorüber­
gehend beschäftigten Mitarbeiter/innen auszuweisen. 

(3) Im Stellenplan ist ferner für jede Vergütungsgruppe 
die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr anzugeben. 
Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu 
erläutern. Jede Planstelle kann mit mehreren teilzeitbe­
schäftigten Mitarbeiter/innen entsprechend dem zeitli­
chen Umfang ihrer Beschäftigung besetzt werden, wobei 
insgesamt der zeitliche Umfang einer Vollzeitbeschäfti­
gung nicht überschritten werden darf. 

§ 9 
Investitionsplan 

Der Investitionsplan hat für die einzelnen Investitionen 
in das Sachanlagevermögen die voraussichtlichen Ge­
samtausgaben, das Ausgabe-Soll des Haushaltsjahres 
und die benötigten Verpflichtungsermächtigungen aus­
zuweisen. In einer Gesamtübersicht sind die jeweiligen 
Ansätze zusammenzufassen. 

§ 10 
Vorlage des Entwurfs 

des Haushaltsplans und der 
mittelfristigen Finanzplanung 

(1) Die Mittelbewirtschafter der LfM (§ 26 Abs. 1) haben 
der Direktorin oder dem Direktor begründete Voran­
schläge für die in ihrem Bereich im kommenden Haus­
haltsjahr zu erwartenden Erträge und Aufwendungen 
sowie für die mittelfristige Finanzplanung vorzulegen. 

(2) Die Direktorin oder der Direktor bestimmt den 
Zeitpunkt der Vorlage und die Form der Voranschläge. Er 
prüft die Voranschläge. Soweit erforderlich, ändert er die 
Voranschläge. Den betroffenen Mittelbewirtschaftern ist 
hiervon Kenntnis zu geben. 

(3) Die Direktorin oder der Direktor leitet der Medien­
kommission den Entwurf des Haushaltsplans und der 
mittelfristigen Finanzplanung möglichst bis zum 1. Sep­
tember vor Beginn des Haushaltsjahres zu. 

(4) Auf Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans 
sind die Abschnitte II bis VI entsprechend anzuwenden. 

(5) Neben der Feststellung des Haushaltsplans (§ 109 
Abs. 1 Satz 3 LMG NRW) beschließt die Medienkommis­
sion ebenfalls die mittelfristige Finanzplanung gemäß 
§ 49. 
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§ 10a 
Verfahren bei der Beratung 

von Haushaltsplan, 
Jahresabschluss und Geschäftsbericht 

(1) Die Medienkommission berät den Entwurf des 
Haushaltsplans in einem ersten Durchgang und über­
weist ihn dem Haushalts- und Finanzausschuss. 

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss übermittelt 
das Ergebnis seiner Prüfung der Medienkommission so 
rechtzeitig, dass diese den Entwurf des Haushaltsplans 
grundsätzlich in einer Sitzung vor Ende des Kalenderjah­
res in einem zweiten Durchgang abschließend beraten 
und feststellen kann. 

(3) Nach Feststellung des Haushaltsplans leitet die 
Direktorin oder der Direktor unverzüglich den Mitglie­
dern der Medienkommission ein Exemplar des Haus­
haltsplans in der festgestellten Fassung zu. 

(4) Die Direktorin oder der Direktor übermittelt der 
Medienkommission bis zum Ende des Monats Juni eines 
jeden Kalenderjahres einen schriftlichen Zwischenbe­
richt über den Vollzug des Haushaltsplans, insbesondere 
über die dabei entstandenen Probleme und erforderlich 
gewordene Veränderungen gegenüber dem festgestellten 
Haushaltsplan. 

(5) Für die Behandlung des Jahresabschlusses und des 
Geschäftsberichtes gelten die Absätze 1-3 entsprechend 
mit den Maßgaben, dass die Direktorin oder der Direktor 
die Entwürfe des Jahresabschlusses und des Geschäftsbe­
richtes der Medienkommission grundsätzlich bis zum 
30. Juni eines jeden Kalenderjahres übermittelt und die 
Medienkommission grundsätzlich vor Beginn der Som­
merpause den Jahresabschluss vorläufig feststellt und 
den Geschäftsbericht genehmigt. 

(6) Die Direktorin oder der Direktor übermittelt der 
Medienkommission das Ergebnis der Prüfung des Jahres­
abschlusses durch den Landesrechnungshof und seine 
Stellungnahme hierzu unverzüglich. Die Medienkommis­
sion berät den Prüfungsbericht und die Stellungnahme 
der Direktorin oder des Direktors in einem ersten Durch­
gang und weist beide dem Haushalts- und Finanzaus­
schuss zu. 

(7) Der Vorsitzende der Medienkommission lädt den 
Landesrechnungshof schriftlich zu der Sitzung ein, in der 
die Medienkommission den Jahresabschluss im zweiten 
Durchgang abschließend berät und endgültig feststellt. 
Entsendet der Landesrechnungshof einen Vertreter zu 
dieser Sitzung, so ist ihm auf Verlangen das Wort zu 
erteilen. 

(8) Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 6 
und 7 veröffentlicht die Direktorin oder der Direktor im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 

1. eine Gesamtübersicht über den Jahresabschluss, 

2. eine Zusammenfassung der wesentlichen Teile des 
Geschäftsberichtes, 

3. die vom Landesrechnungshof für nicht erledigt erklär­
ten Teile des Prüfungsberichtes und die dazu von der 
Medienkommission beschlossenen Stellungnahmen, 

4. die das gesetzliche Verfahren beendenden Beschlüsse 
der Medienkommission. 

§ 11 
Nachtragshaushaltsplan 

(1) Der Haushaltsplan kann nur durch einen Nach­
tragshaushaltsplan geändert werden. Der Nachtrags­
haushaltsplan ist spätestens bis zum Ablauf des Haus­
haltsjahres festzustellen. 

(2) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen 
Änderungen der Erträge und Aufwendungen im Ertrags­
und Aufwandsplan sowie der Positionen der Mittelauf­
bringung und der Mittelverwendung im Finanzplan ent­
halten. 

(3) Auf einen Nachtragshaushaltsplan sind die Ab­
schnitte Il bis VI entsprechend anzuwenden. 

Abschnitt ID 
Grundsätze für die Veranschlagung 

§ 12 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Im Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendun­
gen sowie die Positionen der Mittelaufbringung und 
Mittelverwendung in der im Haushaltsjahr zu erwarten­
den Höhe zu veranschlagen. 

(2) Die Erträge und Aufwendungen sowie die Positio­
nen der Mittelaufbringung und der Mittelverwendung 
sind in voller Höhe getrennt voneinander zu veranschla­
gen (Bruttoveranschlagung). Ausnahmen können im 
Haushaltsplan zugelassen werden; sie sind zu erläutern. 

(3) Die Erträge und Aufwendungen sind unabhängig 
von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu 
veranschlagen. 

(4) Abweichend von dem Regelfall der Nichtveran­
schlagung der Entnahme kann in Ausnahmefällen die 
Entnahme von Rückstellungen im Ertrags- und Auf­
wandsplan als Ertrag veranschlagt werden, wenn dies 
aus Gründen der Haushaltsklarheit geboten erscheint. 

(5) Die Aufwendungen, die Positionen der Mittelver­
wendung und die Verpflichtungsermächtigungen sind 
nach Einzelzwecken getrennt, die Erträge und die Posi­
tionen der Mittelaufbringung nach ihrem Entstehungs­
grund zu veranschlagen. 

(6) Im Investitionsplan sind die einzelnen Vorhaben 
getrennt zu veranschlagen. Für nicht vorhersehbare und 
geringfügige Beschaffungen können Sammelansätze vor­
gesehen werden. 

§ 13 
Baumaßnahmen, Beschaffungen, 

Entwicklungsvorhaben (Investitionen) 

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
Baumaßnahmen, Beschäftigungen und Entwicklungsvor­
haben (Investitionen) von erheblicher finanzieller Bedeu­
tung dürfen erst dann veranschlagt werden, wenn Pläne, 
Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus 
denen die Art der Ausführung, die voraussichtlichen 
Gesamtkosten der Maßnahme, etwaige Beiträge Dritter 
und die etwa vorgesehenen Gebühren und Abgaben sowie 
die Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft 
ersichtlich sind. Ausnahmen sind nur dann zulässig, 
wenn es nicht möglich ist, Pläne und Kostenberechnun­
gen rechtzeitig herzustellen, die Kosten für die Maß­
nahme € 100 000,- nicht übersteigen und wenn der LfM 
aus der Hinausschiebung der Maßnahme ein Nachteil 
erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer solchen Aus­
nahme ist im Vorbericht (§ 7) zu begründen. Pläne, 
Kostenberechnungen und Erläuterungen sind der Me­
dienkommission in diesem Falle sobald als möglich 
nachzureichen. 

§ 14 
Verfügungsmittel, Verstärkungsmittel 

Im Ertrags- und Aufwandsplan können in angemesse­
ner Höhe 
1. Verfügungsmittel der Direktorin oder des Direktors, 

2. Verstärkungsmittel 
veranschlagt werden. 

Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden; die 
Mittel sind nicht übertragbar. 

§ 15 
Kalkulatorische Erträge 

und Aufwendungen 

(1) Zu den im Ertrags- und Aufwandsplan zu veran­
schlagenden Erträgen und Aufwendungen gehören auch 
die Erträge und Aufwendungen, die bei der Aufstellung 
des Haushaltsplans nur auf Grund von Schätzungen 
kalkuliert werden können. 
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(2) Soweit kalkulatorische Aufwendungen im Sinne des 
Absatzes 1 beim Jahresabschluss die veranschlagten 
Soll-Ansätze überschreiten, gelten sie nicht als über­
oder außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 94 Abs. 2 
Nr. 5 LMG NRW. 

§ 16 
Kredit 

(1) Die LfM darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine 
andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaft­
lich unzweckmäßig wäre. Kredite dürfen nur zur Finan­
zierung von größeren Investitionen aufgenommen wer­
den. 

(2) Einnahmen aus Kreditaufnahmen und Ausgaben für 
Tilgungen sind im Finanzplan gesondert zu veranschla­
gen. 

Abschnitt IV 
Deckungsgrundsätze 

§ 17 
Grundsatz der Gesamtdeckung 

Soweit im LMG NRW und in dieser Finanzordnung 
nichts anderes bestimmt ist, dienen 

1. die gesamten Erträge des Ertrags- und Aufwandsplans 
zur Deckung der gesamten Aufwendungen des Er­
trags- und Aufwandsplans, 

2. die gesamte Mittelaufbringung des Finanzplans zur 
Deckung der gesamten Mittelverwendung des Finanz­
plans. 

§ 18 
Zweckbindung 

von Erträgen und Einnahmen, 
Verwendung von Mehrerträgen 

und Mehreinnahmen 

(1) Erträge im Ertrags- und Aufwandsplan sowie 
Positionen der Mittelaufbringung im Finanzplan dürfen 
auf die Verwendung für bestimmte Zwecke nur dann 
beschränkt werden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben 
ist oder wenn sich die Beschränkung zwingend aus der 
Herkunft der Erträge oder der Positionen der Mittelauf­
bringung ergibt. Die Zweckbindung ist durch Haushalts­
vermerk vorzusehen. 

(2) Wenn im Ertrags- und Aufwandsplan nichts anderes 
bestimmt wird, können zweckgebundene Mehrerträge für 
entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. 

(3) Im Ertrags- und Aufwandsplan kann bestimmt 
werden, dass Mehrerträge bei Vergütungen für bestimmte 
Leistungen zur Deckung von Mehraufwendungen zur 
Erbringung dieser Leistungen verwendet werden können. 

(4) Absätze 2 und 3 gelten sinngemäß für den Finanz­
plan hinsichtlich der Verwendung von Mehreinnahmen. 

(5) Mehraufwendungen nach den Absätzen 2 bis 4 
gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Ausgaben im 
Sinne des § 94 Abs. 2 Nr. 5 LMG NRW. 

§ 19 
Deckungsfähigkeit 

(1) Im Ertrags- und Aufwandsplan können Ansätze 
innerhalb eines Kapitels für gegenseitig oder einseitig 
deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng 
zusammenhängen. 

(2) Im Finanzplan können Ansätze für Investitionen für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit hier­
durch im Einzelfall die veranschlagten voraussichtlichen 
Gesamtausgaben (§ 9) nicht überschritten werden. 

(3) Ansätze, die in verschiedenen Kapiteln veranschlagt 
sind, dürfen nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt 
werden. Das Gleiche gilt für Ansätze, die ohne nähere 
Angabe des Verwendungszwecks (Verfügungsmittel§ 14) 
veranschlagt sind. 

§ 20 
Übertragbarkeit 

(1) Im Ertrags- und Aufwandsplan können Haushalts­
mittel für Sacha\!!wendungen für übertragbar erklärt 
werden, wenn die Ubertragbarkeit eine sparsame Bewirt­
schaftung der Mittel fördert. Die übertragenen Mittel 
bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. 

(2) Im Ertrags- und Aufwandsplan können Haushalts­
mittel für Sachaufwendungen für Projekte und Maßnah­
men, die eine möglichst flächendeckende Versorgung mit 
lokalem Rundfunk gewährleisten oder die der Einfüh­
rung und Erprobung neuer Rundfunktechniken dienen, 
für übertragbar erklärt werden. Soweit sie übertragen 
worden sind, bleiben sie bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung verfügbar. 

(3) Im Finanzplan sind nicht verausgabte Haushalts­
mittel für Investitionen übertragbar. Soweit sie übertra­
gen worden sind, bleiben sie bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen 
und Beschaffungen von technischen Einrichtungen läng­
stens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjah­
res, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen 
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. 

§ 21 
Sperrvermerke, 

Wegfall- und Umwandlungsvermerke 

(1) Haushaltsansätze, zu deren Lasten aus besonderen 
Gründen zunächst noch keir.e Aufwendungen geleistet 
oder noch keine Verpflichtungen eingegangen werden 
sollen, sind im Haushaltsplan in der erforderlichen Höhe 
als gesperrt zu bezeichnen. Die Aufhebung des Sperrver­
merks bedarf der im Haushaltsplan vorgesehenen Zu­
stimmung. 

(2) Im Stellenplan (§ 8) sind Planstellen als künftig 
wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den folgen­
den Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt 
werden. 

(3) Im Stellenplan sind Planstellen als künftig umzu­
wandeln (ku) zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden 
Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen einer 
niedrigeren Vergütungsgruppe umgewandelt werden 
können. 

Abschnitt V 
Rücklagen 

§ 22 
Bildung von Rücklagen 

(1) Zur Sicherstellung einer geordneten Haushalts- und 
Wirtschaftsführung kann die LfM zur Erfüllung der ihr 
in künftigen Jahren obliegenden Aufgaben Rücklagen 
bilden, wenn die Rücklagenbildung notwendig ist und die 
Wirtschaftlichkeit der Maßi:ahme, für deren Durchfüh­
rung die Rücklage gebildet wird, zum Zeitpunkt der 
Einstellung der Rücklage in den Haushaltsplan belegt ist. 
Insbesondere bei Investitionsrücklagen ist die Wirt­
schaftlichkeit der Rücklagenbildung durch Wirtschaft­
lichkeitsberechnungen vorher festzustellen. 

(2) Die Bildung von freien Rücklagen ist unzulässig. 

(3) Dem Haushaltsplan ist als Anlage ein Verzeichnis 
der bestehenden Rücklagen beizufügen. 

(4) Die Notwendigkeit der Rücklagen ist in jedem 
Haushaltsjahr erneut festzustellen. 

§ 23 
Anlegen von Rücklagen 

(1) Die Rücklagen sind einzeln zu bewirtschaften und in 
ihrem Bestand nachzuweisen. 

(2) Die Zuführungen und Entnahmen zu bzw. aus 
Rücklagen sind im Finanzplan zu veranschlagen. 
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(3) Die Rücklagenbestände sind sicher und ertragsbrin­
gend anzulegen. Sie müssen für ihren Zweck rechtzeitig 
verfügbar sein. 

(4) Die Erträge aus der Anlage von Rücklagemitteln 
fließen der Rücklage zu. 

(5) Die Rücklagemittel können als innere Kassenkredite 
bzw. Darlehen in Anspruch genommen werden, wenn ihre 
Zweckbestimmung nicht beeinträchtigt wird. 

Abschnitt VI 
Ausgleich im Haushaltsplan 

§ 24 
Ausgleich des Ertrags­

und Aufwandsplans 

(1) Der Ertrags- und Aufwandsplan muss ein ausgegli­
chenes Ergebnis ausweisen. 

(2) übersteigen d!e Erträge die Aufwendungen, so ist 
der sich ergebende Uberschuss dem Anstaltskapital (§ 39) 
in der Vermögensrechnung zuzuführen. 

(3) übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so ist 
der sich ergebende Fehlbetrag durch entsprechende Auf­
lösung des Anstaltskapitals auszugleichen. 

§ 25 
Ausgleich des Finanzplans 

(1) Der Finanzplan muss ein ausgeglichenes Ergebnis 
ausweisen. 

(2) Übersteigt die Summe der Mittelaufbringung die 
Summe der Mittelverwendung, so erhöht der sich erge­
bende Überschuss die liquiden Mittel. 

(3) übersteigt die Summe der Mittelverwendung die 
Summe der Mittelaufbringung, so vermindert der sich 
ergebende Fehlbetrag die liquiden Mittel. 

Abschnitt VIl 
Vollzug des Haushaltsplans 

§ 26 
Bewirtschaftung 

der Haushaltsmittel 

(1) Die Direktorin oder der Direktor bestimmt die 
Mittelbewirtschafter für die einzelnen Geschäftsbereiche 
der LfM. Diese haben die Ausgabenentwicklung für ihren 
Mittelbewirtschaftungsbereich zu überwachen. 

(2) Die Erträge sind rechtzeitig und vollständig zu 
erheben. Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, 
dass sie zur Deckung aller Aufwendungen ausreichen, die 
unter die Zweckbestimmung fallen. 

(3) Zur Sicherung einer planmäßigen Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel kann die Direktorin oder der Direk­
tor anordnen, in welchem Umfang und für welche 
Zeitabschnitte die Mittel den Bewirtschaftern zur Verfü­
gung gestellt werden. 

(4) Wenn ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin in der LfM 
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine nach Absatz 2 
erforderliche Maßnahme unterlässt oder eine entgegen­
stehende Maßnahme veranlasst, so ist er/sie zum Scha­
denersatz der LfM verpflichtet. Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, wenn der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin zur 
Abwendung des Schadens für die LfM sofort handeln 
musste und nicht über das gebotene Maß hinausgegangen 
ist. 

§ 26a 
Zuwendungen 

Die Gewährung von Zuwendungen an Dritte erfolgt 
unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der 
Landeshaushaltsordnung des Landes NRW soweit keine 
gesonderten Bestimmungen der LfM bestehen. 

§ 27 
Über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Ausgaben 

(1) Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Ausgaben entscheidet die Direktorin 
oder Direktor. Die Entscheidung bedarf der Zustimmung 
der Medienkommission (§ 94 Abs. 2 Nr. 5 LMG NRW). Der 
Antrag ist vom Mittelbewirtschafter zu stellen und zu 
begründen. Der Antrag muss einen Deckungsvorschlag 
enthalten. 

(2) Der Entscheidung gemäß Absatz 1 bedarf es aus­
nahmsweise nicht, wenn sofortiges Handeln zur Abwehr 
einer der LfM drohenden Gefahr oder zur Abwendung 
von Schäden erforderlich ist, das durch die Notlage 
gebotene Maß nicht überschritten wird und die E_p.tschei­
dung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Uber die 
getroffene Maßnahme sind die Direktorin oder der Direk­
tor und die Medienkommission unverzüglich zu unter­
richten. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch 
die für die LfM Verpflichtungen entstehen können, für 
die Ansätze im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind. 

(4) Überplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben bei 
übertragbaren Ansätzen sind unter den Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 auf den nächstjährigen Haushaltsan­
satz für den gleichen Zweck anzurechnen (Vorgriff). Die 
Medienkommission kann Ausnahmen zulassen. 

§ 28 
Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Maßnahmen, durch die der LfM Ausgaben in 
künftigen Haushaltsjahren entstehen können, sind nur 
zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Wenn 
Verpflichtungen zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre ein­
gegangen werden können, sind die Jahresbeträge im 
Haushaltsplan anzugeben (§ 6 Nr. 3). 

(2) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen 
eingegangen werden, ohne dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 vorliegen. 

§ 29 
Überplanmäßiger Stellenbedarf 

(1) Die Schaffung von zusätzlichen Planstellen für 
Angestellte und Arbeiter außerhalb des Haushaltsplans 
(Stellenplan) ist nur zulässig, wenn ein unvorhergesehe­
ner und unabweisbarer Bedarf besteht. 

(2) Der Direktor legt diesen über- oder außerplanmäßi­
gen Stellenbedarf gemäß Absatz 1 der Medienkommission 
zur Zustimmung vor (§ 94 Abs. 2 Nr. 5 LMG NRW). 

§ 30 
Sachliche und zeitliche Bindung 

(1) Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen 
dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten 
Zweck, soweit und solange er fortdauert, in Anspruch 
genommen werden, Mittel, die am Schluss des Haushalts­
jahres nicht verwendet worden sind, dürfen nicht mehr 
ausgegeben werden, soweit sich aus Absatz 2 nichts 
anderes ergibt. 

(2) Bei übertragbaren Ansätzen (§ 20) können Haus­
haltsreste gebildet werden, die für die jeweilige Zweck­
bindung über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Abwick­
lung der Maßnahme innerhalb der in § 20 festgelegten 
Zeiträume verfügbar bleiben. 

§ 31 
Deckungsfähigkeit, Verstärkungsmittel 

(1) Deckungsfähige Haushaltsmittel dürfen, solange sie 
verfügbar sind, nach Maßgabe des Deckungsvermerks zu 
Gunsten der bestimmten Haushaltsposition verwendet 
werden. 

(2) Die gegenseitig oder einseitig deckungsfähigen 
Haushaltsmittel können im Wege der Sollübertragung 
verrechnet werden. 
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(3) Verstärkungsmittel (§ 14) dürfen nur mit Zustim­
mung der Direktorin oder des Direktors in Anspruch 
genommen werden. Aufwendungen, die unter Inan­
spruchnahme von Verstärkungsmitteln geleistet werden, 
sind an der sachlich zuständigen Stelle zu buchen. Die 
Verstärkungsmittel sind dem zuständigen Titel im Wege 
der Haushaltssollübertragung zuzuführen. 

§ 32 
Übertragbarkeit 

Die Bildung von Haushaltsresten (§ 30 Abs. 2) ist von 
den Mittelbewirtschaftern zu beantragen und im Einzel­
fall zu begrtinden. Über den Antrag entscheidet die 
Direktorin oder der Direktor. 

§ 33 
Baumaßnahmen, Beschaffungen, 

Entwicklungsvorhaben (Investitionen) 

Baumaßnahmen, Beschaffungen und Entwicklungsvor­
haben (Investitionen) von erheblicher finanzieller Bedeu­
tung dürfen erst nach Bewilligung begonnen werden, 
wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen 
vorliegen und wenn unter mehreren in Betracht kommen­
den Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs­
oder Herstellungskosten und der Folgekosten die für die 
LfM wirtschaftlichste Lösung ermittelt worden ist. In den 
Planungsunterlagen und Kostenanschlägen darf von den 
in § 13 bezeichneten Unterlagen nur abgewichen werden, 
wenn dies begrtindet wird und die Finanzierung der 
Maßnahme/des Vorhabens sichergestellt ist. 

§ 34 
Vorleistungen 

Vor Empfang der Gegenleistung dürfen Leistungen der 
LfM nur vereinbart oder bewirkt werden, wenn dies 
allgemein üblich oder durch besondere Umstände ge­
rechtfertigt ist. 

§ 35 
Änderung von Verträgen, 

Veränderung von Ansprüchen 

(1) Verträge dürfen nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen zum Nachteil der LfM aufgehoben oder 
geändert werden. Vergleiche dürfen nur abgeschlossen 
werden, wenn dies für die LfM zweckmäßig und wirt­
schaftlich ist. 

(2) Ansprüche dürfen 

1. ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete 
Beträge sind angemessen zu verzinsen, sofern dies 
nach Lage des Einzelfalles nicht unzweckmäßig ist; 

2. niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die 
Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die 
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des 
Anspruchs stehen; 

3. ganz oder teilweise erlassen werden, wenn ihre Einzie­
hung nach Lage des Einzelfalles für den Schuldner 
eine besondere Härte bedeuten würde. Das Gleiche gilt 
für die Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten 
Beträgen. · 

(3) Beträge bis zu 500,- € können in begründeten 
Ausnahmefällen gestundet, niedergeschlagen oder erlas­
sen werden, ohne dass die Voraussetzungen des Ab­
satzes 2 vorliegen müssen. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 bis 3 sind von der 
Direktorin oder dem Direktor zu entscheiden. 

§ 36 
Veräußerung 

von Vermögensgegenständen 

Gegenstände, die im Eigentum der LfM stehen, dürfen 
in der Regel nur gegen einen dem Zeitwert entsprechen­
den Preis veräußert oder gegen eine angemessene Ent-

schädigung Dritten zur Benutzung überlassen werden. 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Direktorin 
bzw. des Direktors. 

Abschnitt Vill 
Jahresabschluss und Geschäftsbericht 

§ 37 
Gliederung und Inhalt 
des Jahresabschlusses, 

Vorlagefrist 

(1) Der Jahresabschluss der LfM besteht aus der 
Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung, die 
miteinander zu verbinden und durch einen Geschäftsbe­
richt zu ergänzen sind. 

(2) Der Jahresabschluss is': klar und übersichtlich 
aufzustellen. Er ist ferner so zu erläutern, dass er unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh­
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LfM 
vermittelt. 

(3) Jahresabschluss und Gesehäftsbericht sind von der 
Direktorin oder vom Direktor möglichst bis zum 1. Juni 
des folgenden Jahres der Medienkommission vorzulegen. 

§ 38 
Gliederung und Inhalt 
der Haushaltsrechnung 

(1) Die Haushaltsrechnung besteht aus der Ertrags­
und Aufwandsrechnung und der Finanzrechnung. 

(2) Die Ertrags- und Aufwandsrechnung weist die 
Erträge und Aufwendungen für das abgelaufene Haus­
haltsjahr nach der im Ertrags- und Aufwendungsplan 
vorgesehenen Gliederung nach und vergleicht sie mit den 
jeweiligen Soll-Ansätzen. Aufwendungen dürfen nicht 
mit Erträgen verrechnet werden. 

(3) Die Finanzrechnung weist die Positionen der Mittel­
aufbringung nach der im Finanzplan vorgesehenen Glie­
derung nach und vergleich: sie mit den jeweiligen 
Soll-Ansätzen. 

(4) Ertrags- und Aufwandsrechnung und Finanzrech­
nung sind zu einer Gesamtrechnung zu verbinden. 

§ 39 
Gliederung und Inhalt 

der Vermögensrechnung 

(1) In der Vermögensrechnung sind mindestens geson­
dert auszuweisen: 

Aktivseite 
A. Anlagevermögen, 
B. Umlaufvermögen, 
C. Rechnungsabgrenzungspo:,ten; 

Passivseite 
A. Anstaltskapital, 
B. Rückstellungen, 
C. Verbindlichkeiten, 
D. Rechnungsbegrenzungsposten. 

(2) Ist das Anstaltskapital aufgebraucht und ergibt sich 
ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so 
ist dieser Betrag am Schluss der Jahresbilanz auf der 
Aktivseite unter der Bezeichnung „Nicht durch Anstalts­
kapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. 

§ 40 
Vollständigkeitsgebot, 
Verrechnungsverbot 

(1) In der Vermögensrechnung sind die bilanzierungsfä­
higen Vermögensgegenstände und die Rechnungsabgren­
zungsposten vollständig aufzunehmen. Vermögensgegen­
stände und Rechnungsabgrenzungsposten brauchen nicht 
aufgenommen zu werden, soweit gesetzlich eingeräumte 
Wahlrechte in Anspruch genommen werden. 
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(2) Forderungen dürfen nicht mit Verbindlichkeiten, 
nicht abgerechnete Leistungen nicht mit Anzahlungen, 
andere Posten der Aktivseite nicht mit anderen Posten 
der Passivseite, Grundstücksrechte nicht mit Grund­
stückslasten verrechnet werden. 

§ 41 
Anlagevermögen 

(1) Beim Anlagevermögen sind die Vermögensgegen­
stände auszuweisen, die bestimmt sind, dauernd dem 
Geschäftsbetrieb der LfM zu dienen. 

(2) Zu den Sachanlagen des Anlagevermögens gehören 
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Ge­
schäftsbauten, Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte ohne Bauten, Bauten auf fremden Grundstücken 
einschließlich Mietereinbauten, technische Anlagen, Ma­
schinen und andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts­
ausstattung, Anlagen im Bau sowie die auf Sachanlagen 
geleisteten Anzahlungen. 

(3) Zum Anlagevermögen gehören auch Finanzanlagen, 
wie Beteiligungen, Wertpapiere und Ausleihungen sowie 
die auf Finanzanlagen geleisteten Anzahlungen. 

(4) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind 
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermin­
dert um Abschreibungen anzusetzen. 

(5) Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den 
Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur 
Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegen­
standes verwendet wird, dürfen aktiviert werden, soweit 
sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen; in diesem 
Fall gelten sie als Herstellungskosten des Vermögensge­
genstandes. 

§ 42 
Umlaufvermögen 

(1) Zum Umlaufvermögen gehören insbesondere Vor­
räte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, 
Wertpapiere und liquide Mittel. 

(2) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind 
grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungs­
kosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen. 

(3) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind 
jedoch mit dem Wert anzusetzen, der sich aus einem 
niedrigeren Börsenkurs oder Marktpreis am Abschluss­
stichtag ergibt. Ist ein Börsenkurs oder Marktpreis nicht 
festzustellen und übersteigen die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten den Wert, der dem Vermögensgegen­
stand am Abschlussstichtag beizulegen ist, so ist der 
Vermögensgegenstand auf diesen Wert abzuschreiben. 

§ 43 
Rechnungsabgrenzungsposten 

(1) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der 
Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszu­
weisen, soweit sie Aufwand nach diesem Tag darstellen. 

(2) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der 
Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszu­
weisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. 

§ 44 
Anstaltskapital, Haushaltsreste 

(1) Das in der Vermögensrechnung auszuweisende 
Anstaltskapital enthält die Mittel .der Rücklagen (§ 22) 
und die Haushaltsreste (§ 30 Abs. 2). Es entspricht 
insbesondere den im Anlagevermögen und im Umlaufver­
mögen gebundenen eigenen Mitteln. 

(2) Zugänge zum oder Entnahmen aus dem Anstaltska­
pital sind die Beträge, die sich aus der Ertrags- und 
Aufwandsrechnung als Überschuss der Erträge über die 
Aufwendungen oder der Aufwendungen über die Erträge 
ergeben(§ 24), sowie die Veränderungen der Haushaltsre­
ste. 

§ 45 
Rückstellungen 

(1) Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkei­
ten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäf­
ten zu bilden. 

(2) Für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebil­
dete Rückstellungen sind gesondert auszuweisen; sie 
dürfen nur aufgelöst werden, soweit die Verpflichtung 
entfallen ist. 

§ 46 
Verbindlichkeiten 

(1) Zu den Verbindlichkeiten gehören Anleihen, Ver­
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, erhaltene An­
zahlungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis­
tungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten einschließ­
lich der Verbindlichkeiten aus der Abführung an den 
WDR (§ 16 Abs. 1 Satz 2 LMG NRW), aus Abgaben und im 
Rahmen der sozialen Sicherheit. 

(2) Wertperichtigungen und Rückstellungen dürfen 
nicht als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. 

(3) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbe­
trag, Rentenverpflichtungen sind zum Barwert der künf­
tigen Auszahlungen anzusetzen. 

§ 47 
Allgemeine Grundsätze 

der Bewertung 

(1} Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiese­
nen Vermögensgegenstände hat den Grundsätzen ord­
nungsgemäßer Buchführung zu entsprechen. 

(2) Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr, 
auf das sich der Jahresabschluss bezieht, sind ohne 
Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Ausgabe oder Ein­
nahme zu berücksichtigen. 

(3) Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögens­
gegenstände sind einzeln zu bewerten. 

§ 48 
Inhalt des Geschäftsberichts 

(1) Der Geschäftsbericht hat einen sicheren Eindruck 
von den Vermögens- und Ertragsverhältnissen der LfM 
zu vermitteln (§ 112 Abs. 2 LMG NRW). 

(2) Im Geschäftsbericht sind insbesondere zu erläutern: 

1. der Jahresabschluss, 

2. die Vermögens-, Finanz- und Ertragsverhältnisse der 
LfM, 

3. etwaige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 
Ablauf des Haushaltsjahres eingetreten sind. 

(3) Im Geschäftsbericht sind die Direktorin oder der 
Direktor sowie alle Mitglieder der Medienkommission, 
auch die im Haushaltsjahr oder später ausgeschiedenen, 
namentlich anzugeben. Die Vorsitzende oder der Vorsit­
zende der Medienkommission und die/der stellvertre­
tende Vorsitzende der Medienkommission sind als solche 
zu bezeichnen. 

Abschnitt IX 
Mittelfristige Finanzplanung 

§ 49 
Bedeutung und Inhalt 

der mittelfristigen Finanzplanung 

(1) Die LfM hat eine mittelfristige Finanzplanung für 
einen Zeitraum von 5 Jahren aufzustellen. Das erste 
Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Der mittel­
fristige Finanzplan ist der Haushalts- und Wirtschafts­
führung für diesen Zeitraum zugrunde zulegen. 

(2) Die mittelfristige Finanzplanung ist entsprechend 
der Gliederung des Haushaltsplans, getrennt nach dem 
Ertrags- und Aufwandsplan und nach dem Finanzplan 
aufzustellen. Er ist nach der Feststellung des jährlichen 
Haushaltsplans für ein weiteres Jahr fortzuschreiben. 
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(3) Die Direktorin oder der Direktor legt den mittelfri­
stigen Finanzplan der Medienkommission gemeinsam mit 
dem Entwurf des Haushaltsplans für das kommende 
Haushaltsjahr vor. 

Abschnitt X 
Schlussbestimmungen 

§ 50 
Zahlungsverkehr, Buchführung 

Die Einzelheiten des Zahlungsverkehrs und der Buch­
führung sind in einer Dienstanweisung zu regeln. 

§ 51 
Kostenrechnung 

(1) Zur Ergänzung des Jahresabschlusses und des 
Geschäftsberichts kann die LfM eine auf ihre Aufgaben 
und Struktur abgestellte Kostenrechnung einrichten. In 
diesem Falle hat die Kostenrechnung zu enthalten: 

1. die aus der Finanzbuchhaltung abgeleiteten Gesamt­
kosten, 

2. die Kosten der auf Grund der Aufgaben und Struktur 
der LfM notwendigen Kostenstellen. 

(2) Nähere Einzelheiten der Kostenrechnung sind in 
einer Dienstanweisung zu regeln. 

§ 52 
Abweichungen 

Von den Vorschriften dieser Finanzordnung kann mit 
Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder der Me­
dienkommission abgewichen werden. 

§ 53 
Aufgabenstellung des Ausschusses 

für Haushalt und Finanzen 

Der Haushalts- und Finanzausschuss bereitet im Rah­
::nen seiner Zuständigkeit insbesondere die Feststellung 
des Haushaltsplans und die Feststellung des Jahresab­
schlusses durch die Medienkommission vor. Er begleitet 
im Übrigen beratend die Haushalts- und Wirtschaftsfüh­
rung durch die Direktorin oder den Direktor. 

§ 54 
In-Kraft-Treten 

und Übergangsvorschriften 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über das Finanz­
wesen der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein­
Westfalen (LfR) (Finanzordnung - FinO LfR) vom 
14. Oktober 1988 (GV. NRW. S. 424), zuletzt geändert 
durch die Dritte Satzung zur Änderung der Finanzord­
nung der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-West­
falen vom 14. Dezember 2001 (GV. NRW. 2002 S. 24) außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Januar 2003 

Der Direktor 

2251 

der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

Dr. Norbert Schneider 

- GV. NRW. 2003 S. 42. 

Hauptsatzung 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

Vom 27. Januar 2003 

Aufgrund der §§ 93 Abs. 6, 98 Abs. 4 Satz 3, 98 Abs. 9 
des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG 

NRW) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334) erlässt die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
folgende Satzung: 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Name und Sitz 

(1) Die Anstalt führt die Bezeichnung „Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen" (LfM). Sie ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts. 

(2) Die LfM hat ihren Sitz in Düsseldorf. 

(3) Die LfM hat das Recht zur Selbstverwaltung nach 
Maßgabe des Mediengesetzes für das Land Nordrhein­
Westfalen (LMG NRW). 

(4) Die LfM führt ein Dienstsiegel. 

§2 
Organe 

Organe der LfM sind 
1. die Medienkommission, 
2. der Direktor, 
3. der Medienrat. 

§3 
Aufgaben 

(1) Die LfM trifft im Interesse der Allgemeinheit die 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes und den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften sowie die 
ihr nach dem Rundfunkstaatsvertrag und anderen 
Rechtsvorschriften übertragenen erforderlichen Ent­
scheidungen und Maßnahmen. 

(2) Die LfM hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Das LMG NRW legt einen Schwerpunkt auf die 
Aufgabe der Förderung von Medienkompetenz. Die 
LfM initiiert und unterstützt hierzu insbesondere inno­
vative Projekte der Medienerziehung und Formen 
selbstorganisierten Lernens. Die Förderung erstreckt 
sich darüber hinaus auf Medienproduktionen im Kon­
text von Bürgermedien und die Aus- und Fortbildung 
in Medienberufen. Hierzu legt die LfM jährlich einen 
Bericht vor. 

In diesen Kontext gehört auch die Durchführung der 
Medienversammlung mindestens einmal jährlich, die 
den Diskurs zwischen Mediennutzerinnen und -nut­
zern und den Akteuren der Medienbranche, der Me­
dienwissenschaft und Medienpolitik sowie des Medien­
journalismus über den Stand und die Entwicklung der 
Medien in NRW initiiert und fördert. 

Weiteres Instrument der Förderung von Medienkompe­
tenz ist die Vergabe von Qualitätskennzeichen. Die 
LfM kann hierzu mit Organisationen der Medienselbst­
kontrolle und des Verbraucherschutzes zusammenar­
beiten. 

- Die LfM lizenziert privaten Hörfunk und privates 
Fernsehen und kann in Abgrenzung dazu nichtzulas­
sungsbedürftige Angebote für rundfunkrechtlich unbe­
denklich bestätigen. 

- Die LfM überwacht die Einhaltung der programmli­
chen und sonstigen Verpflichtungen privater Veran­
stalter nach den für sie geltenden rundfunkrechtlichen 
Grundlagen, insbesondere auch nach den dem Benut­
zerschutz dienenden Regelungen. Hierzu gehört auch 
die Feststellung von Rechtsverstößen in formellen 
Verfahren sowie die Festlegung geeigneter Sanktionen. 

- Soweit erforderlich, weist die LfM privaten Rundfunk­
veranstaltern sowie Anbietern von Mediendiensten die 
zur Realisation ihrer Angebote notwendigen Übertra­
gungskapazitäten zu. 

- Bei der Verbreitung von Angeboten in Kabelanlagen 
trifft sie die notwendigen Feststellungen und entschei-
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det über Zuweisungen von analogen Kabelkanälen 
nach Vorrangentscheidung. 

- Die LfM berät Veranstalter, Betriebsgesellschaften, 
Anbieter, Betreiber von Kabelanlagen und andere, 
deren Rechte und Pflichten dieses Gesetz regelt und 
erteilt allgemeine Auskünfte über die Rechte von 
Rundfunkteilnehmerinnen und -teilnehmer und die 
Möglichkeiten der Rechtswahrnehmung. 

- Sie unterstützt Maßnahmen und Projekte, die eine 
möglichst flächendeckende Versorgung mit lokalem 
Rundfunk gewährleisten oder die der Einführung und 
der Erprobung neuer Rundfunktechniken dienen. Sie 
kann bis zum 31. 12. 2004 die technische Infrastruktur 
zur Versorgung des Landes, insbesondere die für 
Zwecke des lokalen Rundfunks in Verbreitungsgebie­
ten mit einem überdurchschnittlich hohen Kostenauf­
wand für die terrestrische Versorgung des Verbrei­
tungsgebietes erforderlich ist, sowie Projekte für neu­
artige Rundfunkübertragungstechniken fördern. 

- Die LfM unterstützt un9 begleitet die Umstellung der 
analogen auf digitale Ubertragung und kann hierzu 
auch zeitlich befristete Pilotprojekte und Betriebsver­
suche mit neuen Techniken, Programmen und Medien­
diensten durchführen. 

- Die LfM soll die Veranstaltung, Verbreitung und 
Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen und Me­
diendiensten einschließlich neuer Programmformen 
und Strukturen im Rahmen ihrer Aufgaben, insbeson­
dere hinsichtlich der Medienwirkung durch unabhän­
gige Einrichtungen der Kommunikationsforschung re­
gelmäßig wissenschaftlich untersuchen. Die dafür er­
forderlichen Mittel stellt sie im Rahmen ihres Haus­
halts zur Verfügung. 

(3) Die LfM arbeitet mit den Landesmedienanstalten 
der anderen Länder zusammen und nimmt die Aufgaben 
nach§ 38 RStV wahr. Sie wirkt insbesondere beim Erlass 
gemeinsamer Verwaltungsrichtlinien sowie gemeinsamer 
Satzungen mit. 

II. 
Medienkommission 

§4 
Entsendung, Mitgliedschaft 

(1) Die/Der Vorsitzende der Medienkommission fordert 
sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit ihrer Mitglieder 
den Landtag und die nach § 93 Abs. 3 LMG NRW 
entsendungsberechtigten Organisationen auf, innerhalb 
von vier Monaten die als Mitglieder der künftigen 
Medienkommission gewählten oder entsandten Mitglie­
der zu benennen. Dabei ist auf die Vorschriften der§ 91 
Abs. 1, § 93 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 8 und § 95 LMG 
NRW hinzuweisen. Die entsendungsberechtigten Organi­
sationen haben die Satzungen, Statuten oder vergleich­
baren Regelungen mitzuteilen, nach denen sie die Entsen­
dung vornehmen. 

(2) Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Entsen­
dung gemäß § 97 Abs. 2 LMG NRW lädt die/der Vorsit­
zende die Mitglieder der neuen Medienkommission zur 
konstituierenden Sitzung ein und leitet diese bis zur 
Wahl der/des neuen Vorsitzenden. 

§ 5 
Vorzeitiges Erlöschen 

der Mitgliedschaft 

(1) Das vorzeitige Erlöschen der Mitgliedschaft eines 
Mitglieds der Medienkommission gemäß § 91 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 92 Abs. 1 LMG NRW ist der/dem 
Vorsitzenden der Medienkommission durch schriftliche 
Erklärung unverzüglich anzuzeigen. In den Fällen des 
§ 91 Abs. 1 Nr. 10, 11 LMG NRW zieht die/der Vorsitzende 
die erforderlichen Urkunden bei. Die/Der Vorsitzende 
unterrichtet die Medienkommission unverzüglich von 
dem Erlöschen der Mitgliedschaft. 

(2) Die Medienkommission stellt das vorzeitige Er­
löschen der Mitgliedschaft durch Beschluss fest. 

(3) Ist das vorzeitige Erlöschen gemäß Absatz 2 festge­
stellt, so fordert die/der Vorsitzende den Landtag oder die 
entsendungsberechtigte Organisation auf, binnen einer 
Frist von drei Monaten ein neues Mitglied für den Rest 
der laufenden Amtszeit der Medienkommission zu wäh­
len oder zu entsenden. Dabei hat sie/er auf die Vorschrif­
ten der §§ 91 Abs. 1, 92, 93 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 8 
und 95 LMG NRW hinzuweisen. 

§ 6 

Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Medienkommission werden von 
der/dem Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch 
sechsmal jährlich, einberufen. Auf Antrag von mindes­
tens einem Viertel der Mitglieder der Medienkommission 
oder auf Antrag der Direktorin/des Direktors muss 
die/der Vorsitzende eine Sitzung der Medienkommission 
unverzüglich einberufen. Anträge nach Satz 2 müssen 
den gewünschten Beratungsgegenstand angeben. 

(2) Die Medienkommission tagt in nichtöffentlicher 
Sitzung. Sie kann in öffentlicher Sitzung tagen. Be­
schlüsse nach Satz 2 bedürfen der Zustimmung der 
Mehrheit der Mitglieder. 

(3) Über die Vertraulichkeit von Beratungsgegenstän­
den beschließt die Medienkommission mit der Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder. 

(4) Die Direktorin/Der Direktor und ihre/seine Vertre­
terin oder ihr/sein Vertreter nehmen an den Sitzungen 
der Medienkommission teil. Sie/Er hat das Recht, sich zu 
den Beratungsthemen zu äußern. Über die Zulassung 
weiterer Mitarbeiter der LfM entscheidet die/der Vorsit­
zende auf Vorschlag der Direktorin/des Direktors. Zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten kann die/der Vorsit­
zende auch andere Personen hinzuziehen. 

(5) Der Medienrat ist berechtigt, zu den Sitzungen der 
Medienkommission eines seiner Mitglieder zu entsenden. 

(6) Die Landesregierung ist berechtigt, zu den Sitzun­
gen der Medienkommission eine Vertreterin/einen Ver­
treter zu entsenden. Sie/Er hat das Recht, sich zu den 
Beratungsthemen zu äußern. 

§ 7 
Ausschließung, Befangenheit 

(1) Hält ein Mitglied die Voraussetzungen der §§ 20, 21 
VwVfG NW bei sich oder anderen für gegeben oder 
bestehen Zweifel, ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist 
dies der/dem Vorsitzenden der Medienkommission oder 
eines Ausschusses mitzuteilen. 

(2) Die Medienkommission und ihre Ausschüsse prüfen, 
ob Mitglieder aufgrund der §§ 20, 21 VwVfG NW von der 
Beratung und Beschlussfassung über einzelne Tagesord­
nungspunkte ausgeschlossen sind und stellen dies durch 
Beschluss fest. Der Betroffene darf an dieser Entschei­
dung nicht mitwirken. 

§8 
Einladung, Beschlussfähigkeit, 

Beschlussfassung 

(1) Die/Der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen der 
Medienkommission schriftlich ein. Zwischen dem Tag der 
Absendung der Einladung und dem Tag der Sitzung 
müssen mindestens 10 Werktage liegen; in besonders 
eilbedürftigen Fällen sowie in den Fällen des § 98 Abs. 6 
LMG NRW kann die/der Vorsitzende diese Frist auf 3 
Werktage abkürzen. 

(2) Die Medienkommission ist beschlussfähig, wenn 
zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind und alle 
Mitglieder nach Maßgabe von Absatz 1 geladen wurden. 
Sie bleibt beschlussfähig, solange nicht auf Antrag eines 
Mitglieds der Medienkommission die Beschlussunfähig­
keit festgestellt ist. 

(3) Ist die Medienkommission beschlussunfähig, so sind 
alle Mitglieder innerhalb angemessener Frist mit dersel­
ben Tagesordnung erneut zu laden. In der darauf stattfin-
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denden Sitzung ist die Medienkommission ohne Rück­
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluss­
fähig. Beschlüsse dürfen jedoch nicht ausschließlich mit 
den Stimmen der nach § 93 Abs. 2 LMG NRW gewählten 
Mitglieder gefasst werden. 

(4) Beschlüsse der Medienkommission bedürfen der 
;2:ustimmung der Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder; 
als anwesend gilt ein Mitglied, das sich in die Anwesen­
heitsliste eingetragen hat und nicht nach § 7 ausgeschlos­
sen ist. 

(5) Beschlüsse über die Erteilung, die Rücknahme oder 
den Widerruf einer Zulassung oder der Zuweisung einer 
Übertragungskapazität, über Untersagungen, die Siche­
rung der Meinungsvielfalt im Fernsehen, die Öffentlich­
keit von Sitzungen und über Satzungen und deren 
Anderung bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der 
Mitgieder. 

(6) Der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder 
der Medienkommission bedürfen Beschlüsse über die 
Abwahl der Direktorin/des Direktors oder ihrer/seiner 
Vertreterin oder ihres/seines Vertreters und über die 
Abwahl der/des Vorsitzenden oder der/des stellvertreten­
den Vorsitzenden der Medienkommission sowie über die 
Abberufung von Mitgliedern der Ausschüsse der Medien­
kommission. 

(7) Bei der Zählung der abgegebenen Stimmen werden 
ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen zur Feststel­
lung der Beschlussfähigkeit nach Absatz 2 mitgezählt. 
Stimmenthaltungen sind als abgegebene gültige Stimmen 
zu werten. 

§ 9 
Wahlen 

(1) Die Medienkommission kann Wahlen nur durchfüh­
ren, wenn zuvor ihre Beschlussfähigkeit festgestellt wor­
den ist. 

(2) Wahlen sind mit verdeckten Stimmzetteln durchzu­
führen. Nach einstimmigen Beschluss kann eine Wahl 
auch offen durchgeführt werden. 

(3) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der 
Mitglieder der Medienkommission auf sich vereinigt. 
Kommt eine Wahl hiernach nicht zustande, so findet 
unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt 
ist, wer die meisten Stimmen erhält. 

(4) Nimmt der Gewählte die Wahl nicht an, so findet 
nach den Vorschriften des Absatzes 3 ein neuer Wahlgang 
statt. 

(5) Ist in einer Sitzung der Medienkommission nach§ 98 
Abs. 6 Satz 2 LMG NRW weniger als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend, so sind bei der Wahl die Stimmen 
der nach§ 93 Abs. 2 LMG NRW gewählten Mitglieder der 
Medienkommission gesondert zu sammeln und auszuzäh­
len. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen erhält, sofern diese nicht ausschließlich von den 
gemäß § 93 Abs. 2 LMG NRW gewählten Mitgliedern 
abgegeben worden sind. 

(6) Bei Stimmengleichheit nach 3 Wahlgängen entschei­
det das Los. 

§ 10 
Niederschrift 

über jede Sitzung der Medienkommission ist eine 
Niederschrift zu fertigen. 

§ 11 
Ausschüsse 

(1) Die Medienkommission bildet folgende ständige 
Ausschüsse: 
1. Ausschuss für Haushalt und Finanzen, 
2. Ausschuss für Medienentwicklung. 

(2) Die Medienkommission kann für sonstige Aufgaben 
weitere Ausschüsse bilden. Dabei soll der Auftrag des 
Ausschusses zeitlich befristet werden. Im Falle einer 

Befristung gilt der Ausschuss mit dem Ablauf der Frist 
als aufgelöst, wenn nicht die Medienkommission zuvor 
das Mandat des Ausschusses verlängert. 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Ausschüsse 
bestehen aus 5 bis 7 Mitgliedern. In den Ausschüssen 
sollen Frauen und Männer ents:irechend ihrem Verhält­
nis in der Medienkommission vertreten sein. Die Zahl der 
Mitglieder der Ausschüsse nach Absatz 2 bestimmt die 
Medienkommission. 

(4) Die Mitglieder, die Vorsitzenden sowie die stellver­
tretenden Vorsitzenden der Ausschüsse werden von der 
Medienkommission aus ihrer M'.tte bestellt. Die Abberu­
fung eines Mitgliedes eines Ausschusses sowie der Wider­
ruf der Bestellung zur/zum Vorsitzenden oder zur/zum 
stellvertretenden Vorsitzenden können mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder der Medienkommission 
beschlossen werden. 

(5) Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Im übrigen gelten 
für Beschlüsse und Verfahren der Ausschüsse die Bestim­
mungen des § 6 Abs. 1, 3, 4 Satz 2 und 3, § 8 Abs. 1, Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4, 7 und § 10 
entsprechend. 

(6) Die/Der Vorsitzende und die/der stellvertretende 
Vorsitzende der Medienkommission können mit beraten­
der Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. 

(7) Die Direktorin/Der Direktor und ihre/seine Vertre­
terin oder ihr/sein Vertreter nehmen an den Sitzungen 
der Ausschüsse teil. Sie/Er hat das Recht, sich zu den 
Beratungsthemen zu äußern. Die Landesregierung ist 
berechtigt, zu den Sitzungen der Ausschüsse eine Vertre­
terin/einen Vertreter zu entsenden. Sie/Er hat das Recht, 
sich zu den Beratungsthemen zu äußern. 

(8) Mitglieder der Medienkommission, die einem Aus­
schuss nicht angehören, können an dessen Sitzungen mit 
beratender Stimme teilnehmen. 

(9) Die Ausschüsse tagen in nichtöffentlicher Sitzung. 

§ 12 
Aufgaben der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse beraten die Beschlüsse der Medien­
kommission im jeweiligen Aufgabenbereich vor und 
berichten der Medienkommission. 

(2) Ausschüsse können gemeinsam tagen. Die Voraus­
setzungen für eine Beschlussfassung müssen bei jedem 
einzelnen Ausschuss vorliegen. 

(3) Beraten mehrere Ausschüsse eine Vorlage, so treffen 
deren Vorsitzende alle erforderlichen Maßnahmen, die 
zur sachgerechten und zügigen Durchführung der Bera­
tungen in jedem beteiligten Ausschuss angezeigt sind. Die 
Direktorin/Der Direktor trägt dafür Sorge, dass alle 
Mitglieder der beteiligten Ausschüsse unverzüglich alle 
Beratungsunterlagen erhalten, die einem der beteiligten 
Ausschüsse vorliegen. 

§ 13 
Zuständigkeit des Ausschusses 

für Haushalt und Finanzen 
Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen bereitet die 

Entscheidungen der Medienkommission im Bereich der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der LfM (§§ 109-116 
LMG NRW) vor; er ist bei der Vorbereitung von Beschlüs­
sen über die Finanzsatzung und die Satzung nach § 116 
Abs. 2 LMG NRW zu beteiligen. 

§ 14 
Zuständigkeit des Ausschusses 

für Medienentwicklung 

Der Ausschuss für Medienentwicklung bereitet die 
Entscheidungen der Medienkommission in folgenden 
Bereichen vor: 
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- Einführung und Erprobung neuer Rundfunktechniken, 

- Belegung von Kabelanlagen, 

- Umstellung von analoger auf digitale Übertragung, 

- Umsetzung von§ 30 LMG NRW (Experimentierklausel), 

- Förderung technischer Infrastruktur. 

§ 15 
Berichterstatter/innen 

Die Medienkommission kann für bestimmte Aufgaben 
Mitglieder der Kommission als Berichterstatter einset­
zen. Der Auftrag endet mit Erledigung der Aufgabe oder 
Ablauf einer von der Medienkommission gesetzten Frist, 
wenn nicht die Medienkommission zuvor die Frist der 
Beauftragung verlängert. 

§ 16 
Geschäftsordnung 

Die Medienkommission gibt sich und ihren Ausschüs­
sen eine Geschäftsordnung. Sie enthält insbesondere 
nähere Regelungen über die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder der Medienkommission und ihrer/ihres Vorsit­
zenden sowie über die Vorbereitung und Durchführung 
der Sitzungen, soweit solche Regelungen nicht bereits 
durch Gesetz oder Satzung getroffen worden sind. 

m. 
Zusammenarbeit der Organe 

§ 17 
Direktorin/Direktor - Medienkommission 

(1) Die Direktorin/Der Direktor unterrichtet die Me­
dienkommission und deren Ausschüsse regelmäßig über 
grundsätzliche Angelegenheiten, insbesondere über 
wichtige aktuelle Fragen der Medienpolitik. Sie/Er infor­
miert die Medienkommission und deren Ausschüsse über 
Entscheidungen der DLM und deren Gemeinsame Stellen 
(Kommissionen). 

(2) Rechtsverbindliche Erklärungen für die LfM in 
Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit der Direkto­
rin/des Direktors nach § 103 LMG NRW hinausgehen, 
kann sie/er unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der 
Zustimmung der Medienkommission abgeben. Deren Zu­
stimmung ist unverzüglich einzuholen. 

IV. 
Sonstiges 

§ 18 
Jahresbericht 

Die LfM legt bis zum 30. September des dem Kalender­
jahr folgenden Jahres der Öffentlichkeit einen Jahresbe­
richt vor. 

§ 19 
In-Kraft-Treten der Satzung 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma­
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der 
Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen vom 
14. Dezember 1990 (GV. NRW. 1991 S. 35), zuletzt geändert 
durch die sechste Satzung zur Änderung der Hauptsat­
zung der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfa­
len vom 27. August 1999 (GV. NRW. 2001 S. 84) außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Januar 2003 

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

Dr. Norbert Schneider 

- GV. NRW. 2003 S. 49. 

2251 
Satzung 

über den Ersatz von Aufwendungen 
für die Mitglieder der Medienkommission 

der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

Vom 27. Januar 2003 

Auf Grund § 99 Satz 4 Landesmediengesetz Nordrhein­
Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334) 
erlässt die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfa­
len (LfM) folgende Satzung: 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt für Reisen zur Teilnahme an 
Sitzungen der Medienkommission, ihrer Ausschüsse und 
anderer von ihr eingesetzter Gremien sowie für andere 
Reisen. 

(2) Andere Reisen bedürfen der vorherigen Zustim­
mung der oder des Vorsitzenden der Medienkommission. 
Andere Reisen sind schriftlich zu beantragen und auf 
besondere Fälle zu beschränken. 

(3) Notwendige Reisen der/des Vorsitzenden der Me­
dienkommission zum Sitz der LfM gelten als genehmigt. 

(4) Die Mitglieder der Medienkommission haben An­
spruch auf Ersatz von Reisekosten, soweit anderweitig 
kein Kostenersatz gewährt wird. 

II. 
Reisekostenvergütung 

für Reisen zur Teilnahme an Sitzungen 
der Medienkommission, 

ihrer Ausschüsse und anderer 
von ihr eingesetzter Gremien 

§2 

Zweck und Umfang 

(1) Ersatz von Reisekosten wird als Entschädigung für 
den durch eine Reise zur Teilnahme an Sitzungen der 
Medienkommission, ihrer Ausschüsse oder anderer von 
ihr eingesetzter Gremien verursachten Mehraufwand 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt. 

(2) Ersatz von Reisekosten besteht regelmäßig aus 
- Fahrkosten und Fahrkostenentschädigung(§ 3), 
- Sitzungstagegeld(§ 4), 
- Übernachtungsgeld (§ 5), 
- Nebenkostenerstattung(§ 6). 

§ 3 
Fahrkosten 

und Fahrkostenentschädigung 

(1) Mitgliedern der Medienkommission werden die 
notwendigen Fahrkosten erstattet, die ihnen durch Fahr­
ten zum Sitzungsort und zurück entstanden sind, höchs­
tens jedoch die Kosten der Fahrten von der Wohnung zum 
Sitzungsort und zurück. Bei mehreren Wohnungen ist 
von der Hauptwohnung auszugehen. 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann mit vorheri­
ger Zustimmung der oder des Vorsitzenden der Medien­
kommission auch Aufwendungsersatz für die Reise von 
einem entfernteren Ort als dem Wohnort gewährt wer­
den, wenn dies im überwiegenden Interesse der Landes­
anstalt für Medien notwendig ist. 

(3) Die Mitglieder der Medienkommission können ent­
weder regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel oder 
private Kraftfahrzeuge benutzen. 
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(4) Bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförde­
rungsmittel werden erstattet: 
a) die Kosten für eine Bahnfahrkarte erster Klasse, 
b) die Kosten für einen Flugschein der niedrigsten buch­

baren Klasse. 

Daneben werden die Auslagen für Zu- und Abgang zu 
und von den Beförderungsmitteln sowie etwaige Zu­
schläge zu den Bahnfahrkarten erstattet. 

(5) Für die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges 
rVird ein Auslagenersatz entsprechend der vom Bundes­
minister der Finanzen festgesetzten pauschalen Kilome­
tersätze im Sinne von Abschnitt 38 Lohnsteuerrichtlinie 
gewährt. 

(6) Die Mitglieder der Medienkommission haben bei der 
Wahl der Beförderungsmittel die Grundsätze der Spar­
samkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. 

§4 
Sitzungstagegeld 

(1) Die Mitglieder der Medienkommission erhalten 
gemäß§ 99 Satz 2 für die Teilnahme an einer Sitzung der 
Medienkommission, ihrer Ausschüsse oder anderer von 
ihr eingesetzter Gremien ein Sitzungstagegeld. 

(2) Wird den Anspruchsberechtigten aus Anlass einer 
Sitzung unentgeltlich Verpflegung zur Verfügung ge­
stellt, so wird das Sitzungstagegeld für das 

-- Frühstück um einen Betrag in Höhe des maßgebenden 
Sachbezugswertes nach der Sachbezugsverordnung, 

~Mittag-und Abendessen um je 35% 
des nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 des Einkommen­
steuergesetzes in Frage kommenden Tagegeldes gekürzt. 

§ 5 
Übernachtungsgeld 

Bei Reisen nach § 1 Abs. 1 Alternative 1 kann außerdem 
ein Übernachtungsgeld gemäß § 8 Abs. 1 des Landesreise­
kostengesetzes gezahlt werden, wenn die An- und Abreise 
am Sitzungstag nicht möglich oder nicht zumutbar war. 
Dasselbe gilt, wenn Sitzunge~ sich über zwei oder 
mehrere Tage erstrecken. Ein Ubernachtungsgeld wird 
nicht gezahlt, wenn von der LfR oder dritter Seite 
unentgeltlich eine Unterkunft zur Verfügung gestellt 
wird. 

§ 6 
Nebenkostenerstattung 

Sonstige im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
einer Sitzung notwendigen Auslagen, die nicht nach den 
§§ 3 bis 5 zu erstatten sind, werden auf Nachweis 
entsprechend den Bestimmungen des Landesreisekosten­
gesetzes erstattet. 

m. 
Reisekostenvergütung 

bei anderen Reisen 

§ 7 
Reisekostenvergütung 

(1) Für genehmigte andere Reisen im Sinne von § 1 
Abs. 1 Alternative 2 erhalten die Mitglieder der Medien­
kommission Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendun­
gen, Übernachtungskostenerstattung, N ebenkostener­
stattung und Kostenerstattung bei Auslandsreisen nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen des Landesreiseko­
stengesetzes sowie Fahrkostenerstattung und Wegstrek­
ken- und Mitnahmeentschädigung nach den Absätzen 2 
und 3. 

(2) Bei Reisen mit regelmäßig verkehrenden Beförde­
rungsmitteln werden die Fahrkosten bis zur Höhe der 
ersten Klasse erstattet. Wird die Reise aus triftigen 
Gründen mit einem Flugzeug durchgeführt, werden die 
Kosten der niedrigsten buchbaren Klasse ersetzt. 

(3) Bei Reisen mit einem privaten Kraftfahrzeug wird 
eine Wegstreckenentschädigung gemäß§ 6 Abs. 1 Satz 2 

des Landesreisekostengesetzes sowie eine Mitnahmeent­
schädigung gemäß § 6 Abs. 4 des Landesreisekostengeset­
zes gewährt. 

(4) Sonstige im Zusammenhang mit der Reise entste­
henden Kosten werden nicht erstattet. 

(5) § 3 Abs. 6 gilt entsprechend. 

IV. 
Sonstiges und Schlussvorschriften 

§ 8 

Reisekostenabrechnung 

(1) Ersatz von Reisekosten wird aufgrund einer von 
dem Mitglied der Medienkommission zu unterzeichnen­
den Reisekostenabrechnung gewährt. Hierfür sind die 
von der Landesanstalt für Medien bereitgestellten Vor­
drucke zu verwenden. Das Mitglied der Medienkommis­
sion ist für den Inhalt der Reisekostenabrechnung verant­
wortlich. 

(2) Der Anspruch auf Ersatz von Reisekosten soll 
binnen 3 Monaten nach Beendigung der Reise unter 
Beifügung der Belege geltend gemacht werden. Der 
Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen 2 Jahren schrift­
lich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt mit dem 
Tage der Beendigung der Reise. 

§9 
Sonderfälle 

Zur Ergänzung oder Auslegung der Bestimmungen 
dieser Satzung finden die Vorschriften des Landesreise­
kostengesetzes und der hierzu erlassenen Verordnungen 
entsprechende Anwendung. 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über den Ersatz von 
Reisekosten für die Mitglieder der Rundfunkkommission 
der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen 
{Lffi) vom 13. Oktober 1989 (GV. NW. 1990 S. 2), zuletzt 
geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 14. Dezem­
ber 2001 (GV. NRW. 2002 S. 24) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Januar 2003 

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

Dr. Norbert Schneider 

- GV. NRW. 2003 S. 52. 

Hinweis für die Bezieher 
des Gesetz- und Verordnungsblattes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Betrifft: Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungs­
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
- Jahrgang 2002 -

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2002 Einband­
decken für einen Band vor zum Preis von 11,75 Euro zu­
züglich Versandkosten. 

In diesem Betrag sind 16% Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen. 

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2003 unter Angabe 
der Kundennummer an den Verlag erbeten. 

- GV. NRW. 2003 S. 53. 
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